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Beschluss 

 
1. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder nehmen den mündlichen Bericht des Bundes zu den Vorschlägen der 

Länder sowie zu aktuellen Prozessen zum Bürokratieabbau auf Bundesebene und 

europäischer Ebene zur Kenntnis. 

2. Die Agrarministerkonferenz verfolgt das Ziel, durch eine Reduzierung des 

Erfüllungsaufwandes und möglichst schlanke Verwaltungsabläufe, Bürokratie 

abzubauen. Dies trägt auch in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft zur 

Einsparung wertvoller Ressourcen bei. 

3. Die Agrarministerkonferenz sieht die Chance, durch konkret vorliegende 

Vorschläge der Länder zur Vereinfachung des Fach- und Förderrechts, dem 

Bürokratieabbau Rechnung zu tragen. Gleichzeitig unterstreicht sie, dass 

Bürokratieabbau das Ziel haben muss, europarechtlich vorgegebene oder 

gesellschaftlich gewünschte Standards im Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz 

auf einem möglichst aufwandsarmen Weg für Landwirtschaft und Verwaltung zu 

erreichen. 

4. Die Agrarministerkonferenz begrüßt, dass zu ersten Vorschlägen der Länder 

bereits Rechtssetzungsverfahren eingeleitet wurden. Sie bitten darum, diese noch 

vor der Sommerpause abzuschließen und zügig weitere Verfahren anzustoßen. 
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5. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder bitten den Bund, zügig eine Übersicht aller eingereichter Vorschläge mit 

einer Kurzbewertung vorzulegen. 

6. Die Agrarministerkonferenz stimmt darin überein, dass die verwaltungstechnischen 

Vorschläge, die in federführender Verantwortung der Agrarressorts von Bund und 

Ländern liegen, zeitnah von den zuständigen Arbeitsgremien geprüft und 

bearbeitet werden. Dies betrifft insbesondere die Vorschläge zur vereinfachten 

Umsetzung der GAP in nationales Recht, die auch vor dem Hintergrund des von 

der EU-Kommission angekündigten Entlastungspakets zu beurteilen sind. Die 

Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder bitten den Bund, die geplanten europäischen Legislativbeschlüsse zur 

Vereinfachung der Konditionalitäten auf eine mögliche Eins-zu-eins-Umsetzung zu 

prüfen. 

7. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder stellen darüber hinaus fest, dass wesentliche Vereinfachungen für 

Landwirtinnen und Landwirte auch den Rechtsbereich benachbarter Ressorts 

betreffen. Sie begrüßen, dass der Bund zur Umsetzung der Ländervorschläge auf 

diese zugeht und sagen ihre Unterstützung zu. Gleiches gilt für auf EU-Ebene 

einzubringende Vorschläge. 

8. Sie vereinbaren darüber hinaus, dass der Bund zu Beginn des 2. Quartals 2024 

auf Ebene der Amtschefinnen und Amtschefs zu einer Sitzung einlädt, um über 

etwaige Ergebnisse der Fachgremien sowie weitere Ländervorschläge zu beraten, 

die einer politischen Entscheidung bedürfen. 

9. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Agrarressorts der 

Länder bitten den Bund, zur Herbst-Agrarministerkonferenz 2024 weiter schriftlich 

zu berichten, 

a) welche bürokratischen Entlastungen, unter Abschätzung des jeweiligen 

Erfüllungsaufwands auf Basis der gemeinsamen Beratungsergebnisse seit der 

Januar Amtschefkonferenz 2024, auf den Weg gebracht werden konnten, 
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b) welche bürokratischen Vorgaben derzeit auf Praxistauglichkeit, 

Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit von Seiten des Bundes geprüft und dem 

Bundesrat zur Behandlung zugeleitet werden und 

c) wie derzeit geplante neue oder anzupassende Maßnahmen und 

Rechtsgrundlagen bürokratiearm umgesetzt werden sollen. 


